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Beschlussentwurf

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt den Wirtschaftsplan des 
städtebaulichen Denkmalschutzes 2021 entsprechend Anlage 1.

Gesetzliche Grundlagen:

Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadt Köthen (Anhalt) liegen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz mit 
einer Förderquote von 80 % für das Haushaltsjahr 2021 folgende Bewilligungen vor (s. 
Anlage 3).

Programmjahr 2018/ Haushaltsjahr 2021    100.000,00 € bewilligt, 
Programmjahr 2019/ Haushaltsjahr 2021    158.610,00 € bewilligt,

zuzüglich vorhandener Mittel aus dem Jahr 2020 1.272.212,53 €

mithin gesamt = 1.530.822,53 €

Für die Maßnahmen im Fördergebiet des städtebaulichen Denkmalschutzes stehen somit in 
2021 insgesamt Mittel in Höhe von zunächst 1.530.822,53 € zur Verfügung. 

Die Städtebauförderung wurde durch den Bund/das Land neu strukturiert, so dass Mittel 
lediglich bis zum Programmjahr 2019 über dieses Förderprogramm abgewickelt werden 
können.

Die Erläuterungen zu den Mitteln und die Belegung der Mittel mit Fortführungsmaßnahmen 
aus dem Jahr 2020 und neuen Maßnahmen des Jahres 2021 ist den nachfolgenden 
Unterlagen zu entnehmen.

I. Finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2021

Erläuterung zu I.

zu 1     Bei den vorhandenen Mitteln aus Vorjahren in Höhe von 1.272.212,53 € handelt es  
sich um Fördermittel des Bundes und des Landes sowie den Eigenanteil der Stadt   
Köthen (Anhalt) 

zu 2-3 Hier handelt es sich um bewilligte Städtebaufördermittel 
(Bund/Land/Stadt) der Programmjahre 2018 bis 2019 für das Haushaltsjahr 2021. 
Der städtische Eigenanteil in diesem Förderprogramm beträgt 20 %.
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Nachfolgende Maßnahmen sind im Rahmen der Denkmalschutzes 2021 geplant


I. Finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2021


lfd.Nr. Bezeichnung Plan 2021


1 vorhandene Mittel aus 2020 1.272.212,53 €


2 Programmjahr 18 / Haushaltsjahr 2021 100.000,00 € bewilligt


3 Programmjahr 19 / Haushaltsjahr 2021 158.610,00 € bewilligt


Gesamtmittel 2021, bewilligt 1.530.822,53 €


II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr Plan 2021


lfd.Nr. Maßnahme 


1


Trägerhonorar (für Folgejahre 2017-2021 i. Z. mit z. B. Maßnahmen Amtshaus, Private 


Maßnahmen PJ 2018/HHJ 2018/2019, PJ 2019/HHJ 2019/2020/2021) 53.868,17


2 Gehweg nördl. Springstraße östlich 50.000,00


3 Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im Schloßbereich (alt 530.202,38 €) 0,00


3.1 Brücke Villa Wittig 120.000,00


3.2 Gehwege um den Schloßpark 410.202,38


4 private Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil) 594.551,61


Gesamt aus Vorjahr 1.228.622,16 €


III. Maßnahmen des Jahres 2021 Plan 2021


lfd.Nr. Maßnahme 


1 Trägerhonorar 0,00


2 private Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil) 302.200,37 €


Gesamt aus 2021 302.200,37 €


Gesamt II. und III. 1.530.822,53 €
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Anlage 2 


Erläuterung zu den Einzelmaßnahmen 
II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr 
 
lfd. Nr. 1 –  Trägerhonorar (für Folgejahre 2017-2021 i. Z. mit z. B. Maßnahmen 


Amtshaus, Private Maßnahmen PJ 2018/HHJ 2018/2019, PJ 2019/HHJ 
2019/2020/2021) 
Da die bewilligten Mittel des Programmjahres  2014 in den Haushaltsjahren 
2016 bis 2018 ausschließlich für private Maßnahmen eingesetzt wurden und 
somit in den Folgejahren keine finanziellen Mittel für das Trägerhonorar zur 
Verfügung standen, dem Treuhänder aber für seine Leistungen eine 
Vergütung zusteht, wurde hier das Trägerhonorar für die Folgejahre geplant 
und vorgehalten. Diese Mittel werden zur Begleichung von 
Trägerhonorarrechnungen benötigt. 


 
lfd. Nr. 2 - Gehweg nördliche Springstraße östlich 


Bei dieser Maßnahme gilt zu beachten, dass der Gehweg direkt an den 
Schlosspark angrenzt.  
Die Bauausschreibung ist erfolgt, der Bauauftrag ist erteilt und die Maßnahme 
wurde im Jahr 2020 begonnen konnte aber noch nicht vollständig 
abgeschlossen werden. Diese verbleibenden Mittel werden zur Begleichung 
der noch zu erwartenden Rechnungen bis zum Abschluss der Baumaßnahme 
benötigt. 
 


lfd. Nr. 3 - Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im 
Schlossbereich 
Im Programmjahr 2017 wurden der Stadt Köthen (Anhalt) Mittel für die 
geplanten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der zukünftigen 
„Anhalt-Information in Höhe von 555.500 € zweckgebunden bewilligt. Die 
Gelder standen ab 2017 in Höhe von 250.000,-€, 2018 in Höhe von 250.000 € 
und in 2019 in Höhe von 55.500 € zur Verfügung. In den jeweiligen 
Wirtschaftsplänen waren die Gelder enthalten. Bisher wurden erste 
vorbereitende Maßnahmen (Bauhistorische Untersuchungen, 
Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen, Bauhistorische 
Untersuchungen und der Bau eines Modelles) durchgeführt. Gelder in Höhe 
von 530.202,38 € stehen derzeit noch zur Verfügung. Diese Mittel sind auf 
dem Treuhandkonto unseres Treuhänders der SALEG mbH. Gemäß § 1 Abs. 
1 VwVfG i.V.m. § 49a Abs. 3 und 4 VwVfG unterliegen diese Mittel der 
Zinspflicht bei nicht fristgerechter Verausgabung (Verausgabung innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung). Nach derzeitigen Stand werden dann Zinsen 
in Höhe von 5% über den Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. BGB geltend 
gemacht. Durch die zweckgebundene Bewilligung und den laufenden 
Gesprächen (Erbbaupachtvertrag Stiftung / Stadt Köthen (Anhalt)) zur 
zukünftigen Bebauung des Standortes des ehemaligen Amtshauses wurden 
die Gelder bisher vorgehalten.  
Nunmehr besteht nach aktuellen Stand die Möglichkeit, dass die Stiftung die 
Baukosten wahrscheinlich eigenständig beantragen kann. Damit besteht keine 
Notwendigkeit, die Mittel weiter für diese Maßnahme vorzuhalten.  
Um die Gelder dennoch zweckentsprechend in Köthen umsetzen zu können, 
empfiehlt die Verwaltung die Umwidmung der Mittel für die erforderliche 
Sanierung der Brücke über dem Bärteich und die Neugestaltung der Fußwege 
um den Schlosspark beim Landesverwaltungsamt zu beantragen. Beide 
Maßnahmen sind in der durch den Stadtrat am 08.03.2018 beschlossenen 







Kosten- und Finanzierungsübersicht für den städtebaulichen Denkmalschutz, 
als sogenannte Schlüsselvorhaben enthalten. Dadurch erhofft sich die Stadt 
Köthen die Zustimmung zur Umwidmung. Sollte dem nicht stattgegeben 
werden, können die Mittel nicht verausgabt werden und sind entsprechend 
dem Land zurückzuzahlen. 


 
 
lfd. Nr. 4 - Private Maßnahmen  


siehe nichtöffentlicher Teil 
 
 
III. Maßnahmen des Jahres 2021 
 
lfd. Nr. 1 - Trägerhonorar 
  Keine 
 
lfd. Nr. 2 - Private Maßnahmen  


siehe nicht öffentlicher Teil 
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Tabelle Städtebaulicher Denkmalschutz                                                                                       Anlage 3


PJ Einnahmen HJ                2017 2017 2018 2019 2020 2021


2011            FM 1.100.000,00


EM 275.000,00


bewilligt 13.316,17 € 1.375.000,00


2012            FM 0,00


EM 0,00


kein Antrag gestellt 0,00


2013            FM 0,00 0,00


EM 0,00 0,00


ges. beabsichtigt 0,00 0,00


2014            FM 1.060.000,00 160.000,00 861.240,00


EM 265.000,00 40.000,00 215.310,00


bewilligt 1.325.000,00 200.000,00 1.076.550,00


2015            FM 268.800,00 100.000,00 56.400,00


EM 67.200,00 25.000,00 14.100,00


bewilligt 336.000,00 125.000,00 70.500,00


2016            FM 0,00 0,00 0,00 0,00


EM 0,00 0,00 0,00 0,00


wird nicht bewilligt 0,00 0,00 0,00 0,00


2017            FM 444.400,00 200.000,00 200.000,00 44.400,00


EM 111.100,00 50.000,00 50.000,00 11.100,00


bewilligt 555.500,00 250.000,00 250.000,00 55.500,00


2018           FM 400.000,00 80.000,00 120.000,00 120.000,00 80.000,00


EM 100.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00


bewilligt 500.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00


2019        FM 400.000,00 73.112,00 200.000,00 126.888,00


EM 100.000,00 18.278,00 50.000,00 31.722,00


bewilligt 500.000,00 91.390,00 250.000,00 158.610,00


Einnahme n. n. 


zugeordnet 5.665,06 €


Einnahmen PJ 


zugeordnet 55.952,11 €


Summe FM 11.018.679,44 260.000,00 200.000,00 1.197.640,00 237.512,00 320.000,00 206.888,00


Summe EM 2.754.669,87 65.000,00 50.000,00 299.410,00 59.378,00 80.000,00 51.722,00


zus. EM z.B.FM  87,67


Gesamt 13.835.054,15 € 13.773.436,98 325.000,00 250.000,00 1.497.050,00 296.890,00 400.000,00 258.610,00


Wallstraße 64-67


Magdeburger Straße festzulegende Maßnahmen PJ 2019


Gehweg nördl. 


Springstr. 


Östlich


Architektenwettbe


werb  Amtshaus 


im Schloß-bereich 


und 


Trägerhonorar  


i.H.v. ges. 


555.500,00 € 


Umwidmung 


beabsichtigt


Umbau 


Brauereihalle 


und 


Schlüsselvorhab


en
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